
Verordnung der Bundesministerin für Inneres über di e Vorsorge für die 
angemessene Verpflegung von Zivildienstleistenden 

(Verpflegungsverordnung) 
 

(BGBl. II Nr. 43/2006 idF BGBl. II Nr. 37/2009) 
 
Auf Grund des § 28 des Zivildienstgesetzes 1986 - ZDG, BGBl. Nr. 679, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/2009, wird verordnet: 
 
§ 1. Eine angemessene Verpflegung von Zivildienstleistenden gemäß § 28 Abs. 1 ZDG 
besteht täglich aus Frühstück, einer warmen Hauptmahlzeit und einer weiteren Mahlzeit. 
 
§ 2. Der Rechtsträger einer Einrichtung kommt seiner Verpflichtung zur angemessenen 
Verpflegung von Zivildienstleistenden gemäß § 28 Abs. 1 ZDG nach, indem er täglich 
Frühstück, eine warme Hauptmahlzeit und eine weitere Mahlzeit (Naturalverpflegung) zur 
Verfügung stellt. Auf ärztliche Anordnungen oder religiöse Gebote ist Bedacht zu nehmen.  
 
§ 3. Nimmt der Zivildienstleistende an einer ihm angebotenen Naturalverpflegung mit 
Zustimmung des Vorgesetzten (§ 38 Abs. 5 ZDG) nicht teil, so gebührt ihm als Ersatz 
derjenige Betrag, der den durchschnittlichen Kosten entspricht, die dem Rechtsträger der 
Einrichtung für diese Verpflegung erwachsen. Dieser Betrag darf im Falle der Nichtteilnahme 
an allen Mahlzeiten die Höhe von € 4,00 nicht unterschreiten. 
 
§ 4. (1) Soweit dem Rechtsträger die Naturalverpflegung nicht möglich ist, hat dieser dem 
Zivildienstleistenden einen Betrag von 16,00 € abzugelten.  
 
(2) Soweit dem Rechtsträger die Naturalverpflegung nicht möglich ist, kann er von dem in 
Abs. 1 genannten Betrag  

1. 15 v. H. in Abzug bringen, wenn der Zivildienstleistende seinen Dienst an einem 
gleichbleibenden Dienstort verrichtet; 

2. bis zu 10 v.H. in Abzug bringen, wenn der Zivildienstleistende im Rahmen seiner 
festgelegten Dienstleistungen überwiegend zu Tätigkeiten herangezogen wird, die mit 
geringer körperlicher Belastung verbunden sind, wie etwa der Dienst in der Betreuung 
von Asylwerbern und Flüchtlingen oder in der Vorsorge für die öffentliche Sicherheit 
und die Sicherheit im Straßenverkehr; 

3. 10 v.H. in Abzug bringen, wenn dem Zivildienstleistenden an der 
Dienstverrichtungsstelle eine Kochgelegenheit zur Verfügung steht, die ihm auch die 
Zubereitung frischer Speisen ermöglicht, oder dem gemäß § 27 Abs. 1 ZDG vom 
Rechtsträger unterzubringenden Zivildienstleistenden eine Kochgelegenheit in seiner 
Unterkunft zur Verfügung steht. Die Kochgelegenheit hat zumindest aus Herd, 
Backrohr (Mikrowellenherd) sowie Kühl- und Gefrierschrank zu bestehen.  

 
§ 5. (1) Soweit dem Rechtsträger  

1. die Bereitstellung einzelner Mahlzeiten nicht möglich ist oder  
2. die angemessene Verpflegung des Zivildienstleistenden wegen Krankheit, Unfall 

oder Dienstfreistellung nicht möglich ist und die Verpflegung nicht durch einen 
Kranken- oder Unfallversicherungsträger erfolgt,  

hat er dem Zivildienstleistenden die Verpflegskosten abzugelten.  
 
(2) Die Abgeltung für das Frühstück hat höchstens 20 v.H., die warme Hauptmahlzeit 
höchstens 50 v.H. und die weitere Mahlzeit höchsten 30 v.H. des Betrages, der sich aus § 4 
ergibt, zu betragen. 
 
§ 6. (1) Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
 
(2) Die §§ 3 und 4 Abs. 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 37/2009 treten mit 1. 
Jänner 2009 in Kraft. 


